
 

 

 

REGIONALES GYMNASIUM    Schulprogramm  
LAUFENTAL-THIERSTEIN 
 
 

Kapitel 14  Prävention, Gesundheitsförderung 
    Geschlechtergerechtigkeit 
 
 
I. Personelles 
 
a) Steuergruppe Prävention-Gesundheitsförderung 
 
Die Steuergruppe Prävention-Gesundheitsförderung umfasst folgende Mitglieder: 
FA, FE, GT, HR, RE, Annemarie von Allmen, Schulsozialarbeiterin. Die Gruppe plant die Aktivitä-
ten ihres Aufgabenbereichs zusammen mit der Schulleitung und in Absprache mit dem Konvent. 
 
b) SchülerInnenbetreuung 
A. Leonardi und Brigitta Ammann stehen den Schülerinnen und Schülern mit persönlichen Prob-
lemen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Sie arbeiten nach den folgendem Konzept: 
 
b.1. Grundlage 
 
Es besteht für die SchülerInnen die Möglichkeit, in der Schule persönliche Beratung in Anspruch 
zu nehmen.  
Die Gesprächstermine werden individuell vereinbart. 
 
- Schulinterne Beratung 

Amman Brigitta  
Leonardi Andrea  

 
- Krisenintervention     

Frau Annemarie von Allmen, Schulsozialdienst Sek I und Sek II Laufen 
 
b.2. Schulinterne Beratung   
 
Die SchülerInnen können sich an die schulinternen BeraterInnen wenden  
- als Anlaufstelle bei persönlichen und schulischen Problemen sowie in besonderen  
  Situationen, 
- zur Vermittlung von kompetenter Hilfe, 
- zur Klärung und Vermittlung bei Konflikten (Mediation). 
 
b.3. Beratungsgespräch  
 
Die Gespräche sind 
- vertraulich, 
- kostenlos,  
- freiwillig.  
 
b.4. Information 

 
Die SchülerInnen werden über die Möglichkeit der schulinternen Beratung informiert. Nach einer 
Erstinformation aller Schüler/-innen im Schuljahr 2006-07 kommen ab August 2007 alle P1-
Klassen und Quereinsteiger/-innen zu Beginn des neuen Schuljahres in den Genuss einer solchen 
Informationsveranstaltung. 
 
 



 

 

II. Früherfassungskonzept für Tabak, Alkohol, Medikamente und andere Drogen 
 

 
1. Einleitung 
 
Das Früherfassungskonzept wurde von der Steuergruppe Gesundheitsförderung Gymnasium Laufen für die 
Schülerschaft erarbeitet. In der Steuergruppe vertreten waren Delegierte aus Schulleitung, Lehrerschaft, 
Schulrat und Elternorganisation. Die Steuergruppe wurde in ihrem Prozess von einer externen Fachperson 
begleitet. 
 
Das Regionale Gymnasium Laufental-Thierstein beschreibt mit dem vorliegenden Früherfassungskonzept 
seine präventiven Vorkehrungen hinsichtlich des Konsums von Tabak, Alkohol, Medikamenten und anderen 
Drogen- und Suchtmittel.  
 
Dem Schulleitbild entsprechend sollen Zuverlässigkeit und Sorgfalt, aber auch Toleranz und Wertschätzung 
den Umgang zwischen Schüler- und Lehrerschaft prägen.  Dies gilt auch hinsichtlich der Massnahmen inner-
halb der verschiedenen Präventionsbereiche. Einerseits erfordert das dem Konzept zu Grunde liegende Re-
gelsystem eine klare und konsequente Anwendung. Andererseits sieht der bei Regelverstössen zur Anwen-
dung kommende Interventionsleitfaden unter anderem auch entwicklungsfördernde Massnahmen vor. Diese 
sollen zum persönlichen Wohle der einzelnen Schüler getroffen werden. Somit verbindet das Früherfas-
sungskonzept Strenge (Regelwerk) und Wohlwollen (Leitfaden für das Vorgehen bei Regelbrüchen) zu ei-
nem Gesamten, welches Prävention und Gesundheitsförderung zu Gunsten aller Schüler verbindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Begriffsverwendung 
 
Im vorliegenden Konzept wird der Einfachheit halber die männliche Form „Schüler“ verwendet, mit welchem 
natürlich auch alle Schülerinnen gemeint sind. Ebenso verwenden wir für Personen mit elterlicher Gewalt den 
heute gängigen Begriff „Erziehungsberechtigte“. 
 
Im Regelsystem (S. 2+3) sind mit „schulische Anlässe ausserhalb des Schulhauses“ folgende Anlässe ge-
meint: Lager, Schulreisen, Sonderwochen, Bildungsreisen, Studienwochen, Landschulwochen, Exkursionen, 
Projektwochen, Schüleraustausche. 



 

 

II. Regelsystem für das Gymnasium Laufental-Thierstein 
 
Voraussetzende Regel 
Der Schüler ist verpflichtet, in einem unterrichtsfähigen Zustand zu erscheinen. 
 
1. Alkohol 
 

• Grundsatz: Kein Konsumieren von Alkohol auf dem Schulhausareal sowie an schulischen Anlässen aus-
serhalb des Schulhauses. 

• Ausnahmeregelung für die Oberstufe:   
Anlässe ausserhalb des Schulhauses: 

 Die Lehrkraft entscheidet ob Alkoholkonsum - mit klaren Regeln und Sanktionen - gestattet ist oder 
 nicht. Alkohol darf nicht mitgebracht werden. Es gilt: Keine Trunkenheit. 
 Anlässe innerhalb des Schulhauses: 
 Die Schulleitung kann unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für besondere Anlässe eine 
 Ausnahmebewilligung erteilen. Sie hält sich dabei an eine restriktive Praxis. 
 
2. Medikamente 
 

• Kein Handeln und missbräuchliches Konsumieren von Medikamenten auf dem Schulhausareal und an 
schulischen Anlässen. 

 
3. Tabak 
 

• Im Schulhaus (inkl. Innenhof) gilt ein generelles Tabakkonsumverbot. 
• PG-Schülern ist der Tabakkonsum auf dem ganzen Schulareal wie auch an  

schulischen Anlässen ausserhalb des Schulhauses untersagt. Es sind keine Ausnahmebewilligungen 
möglich! 

• OG-Schülern ist es erlaubt, an einem dafür vorgesehenen Ort unter Einhaltung der Benutzungsregeln 
Tabak zu konsumieren. 

• Lehrkräfte geben OG-Schülern vor schulischen Anlässen ausserhalb des Schulhauses die entsprechen-
den Regeln zum Tabakkonsum schriftlich bekannt. 

 
4. Illegale Drogen 
 

• Kein Handeln und Konsumieren illegaler Drogen auf dem Schulhausareal sowie an schulischen Anlässen 
ausserhalb der Schule. 

• Keine Teilnahme am Unterricht in nicht aufnahmefähigem Zustand. 
 
 
Bei Regelbrüchen kommen Sanktionen zur Anwendung. 
 



 

 

 
 
III. Massnahmen (Sanktionen) bei Regelbrüchen im Gymnasium Laufental-Thierstein 
 
Regelbruch in den Bereichen Alkohol, Tabak, Drogen, und Medikamente 
 
Je nach Schwere des Regelbruchs und je nachdem, ob ein Wiederholungsfall vorliegt, können folgende dis-
ziplinarische Massnahmen getroffen werden: 
 
1. In der Schule: 
 
Der Schüler wird nach Hause geschickt. Gleichzeitig werden die Schulleitung und die Erziehungsberechtigten 
informiert und dann gemäss den Leitlinien gehandelt. 
• Der verpasste Schulstoff muss nachgearbeitet werden. 
• Die verpasste Schulzeit muss nachgeholt werden (Durcharbeiten einschlägiger Literatur, schulhausinter-

ne Arbeiten, allgemeine Schularbeiten).  
 
Für alle Vorfälle: Mündliche Ermahnung, schriftliche Verwarnung, Verweis, Ultimatum, Wegweisung. 
 
 
2. Regelbrüche an schulischen Anlässen ausserhalb des Schulhauses: 
 
Falls der Regelbruch zur Folge hat, dass der betroffene Schüler nach Hause geschickt werden  muss, sind 
folgende Punkte zu beachten: 
• Die Schulleitung und die Erziehungsberechtigten werden benachrichtigt. 
• Die Erziehungsberechtigten sind für die Organisation und die Kosten der Heimreise zuständig.  
• Die Erziehungsberechtigten melden die Ankunft des Schülers zu Hause an die Schulleitung bzw. Lehr-

kraft. 
• Die Schulleitung ist für die Beschäftigung der nach Hause geschickten Schüler verantwortlich. 
 
Nach dem Anlass wird nach den Leitlinien gehandelt. 
 
 
3. Entwicklungsfördernde Massnahmen  
 
Je nach Schwere des Regelbruchs können folgende entwicklungsfördernde Massnahmen getroffen werden: 
 

• Schulinterne Beratung 
• Externe Beratung 
• Cannabis-Vergehen: Cannabis-Präventionskurs 
• Tabak: spezielle schulische Arbeit (z.B. für PG-Schülerein , die in einem Lager nicht auf Tabak verzich-

ten können oder wollen) 
• Time-out 
• Schulhauswechsel 
 
Entwicklungsfördernde Massnahmen werden in Absprache mit der Klassenlehrperson durch die 
Schulleitung nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten angeordnet. 
 
 
4. Handeln mit Drogen und/oder Medikamenten:  
In jedem Fall wird Jugendanwaltschaft informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. Leitlinien für das Vorgehen bei Regelbrüchen 
 
Die Leitlinien sind dynamisch und flexibel anzuwenden. 
 

Erste Schwierigkeiten- 1. Vorfall 
• Erziehungsberechtigte werden von der Klassenlehrkraft über das Vorgefallene informiert. Bei voll-

jährigen Schülern nur mit deren Einwilligung! Dies wird dem Schüler mitgeteilt, so dass er/sie allfäl-
lige Ängste zur Sprache bringen kann. 

• Die Schulleitung wird über das Vorgefallene informiert.  
• Die Klassenlehrkraft vereinbart mit dem Schüler einen Gesprächstermin und bereitet sich auf die-

ses Treffen vor. 
• Dem Schüler wird die vorgesehene disziplinarische Massnahme auferlegt. In jedem Fall muss die-

se Massnahme nachbesprochen werden, am besten gleich im Anschluss, da dies besser nicht im 
Beisein zu vieler Personen diskutiert wird. 

• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehalten. 
• Dieser Schritt entspricht der mündlichen Ermahnung durch die Klassenlehrkraft. 

 

Weiter bestehende Schwierigkeiten - 2. Vorfall 
• Erziehungsberechtigte werden von der Klassenlehrkraft über das Vorgefallene informiert. Bei voll-

jährigen Schülern nur mit deren Einwilligung!  
• Die Schulleitung und der Präsident des Schulrats werden über das Vorgefallene informiert.  
• Die Klassenlehrkraft vereinbart mit dem Schüler und den Erziehungsberechtigten einen 

Gesprächstermin und bereitet sich auf dieses Treffen vor. 
• Dem Schüler wird die vorgesehene disziplinarische Massnahme auferlegt. In jedem Fall muss die-

se Massnahme nachbesprochen werden, am besten gleich im Anschluss, da dies besser nicht im 
Beisein zu vieler Personen diskutiert wird. 

• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehalten. 
• Konsequenz: Schriftliche Verwarnung durch die Schulleitung. 

 

Weiter bestehende Schwierigkeiten - 3. Vorfall 
• Erziehungsberechtigte werden von der Klassenlehrkraft über das Vorgefallene informiert. Bei voll-

jährigen Schülern nur mit deren Einwilligung!  
• Die Schulleitung und der Schulrat werden über das Vorgefallene informiert.  
• Die Klassenlehrkraft vereinbart mit dem Schüler, den Erziehungsberechtigten und der Schulleitung 

einen Gesprächstermin und bereitet sich auf dieses Treffen vor. 
• Dem Schüler wird die vorgesehene disziplinarische Massnahme auferlegt. In jedem Fall muss die-

se Massnahme nachbesprochen werden, am besten gleich im Anschluss, da dies besser nicht im 
Beisein zu vieler Personen diskutiert wird. 

• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehalten. 
• Konsequenz: Schriftlicher Verweis durch die Schulleitung. 

 

Weiter bestehende Schwierigkeiten - 4. Vorfall 
• Erziehungsberechtigte werden von der Klassenlehrkraft über das Vorgefallene informiert. Bei voll-

jährigen Schülern nur mit deren Einwilligung!  
• Die Schulleitung und Schulbehörde werden über das Vorgefallene informiert.  
• Die Klassenlehrkraft vereinbart mit dem Schüler, den Erziehungsberechtigten, der Fachperson und 

der Schulleitung einen Gesprächstermin und bereitet sich – gemeinsam mit der Schulleitung - auf 
dieses Treffen vor. 

• Dem Schüler wird die vorgesehene disziplinarische Massnahme auferlegt. In jedem Fall muss die-
se Massnahme nachbesprochen werden, am besten gleich im Anschluss, da dies besser nicht im 
Beisein zu vieler Personen diskutiert wird. 

• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehalten. 
• Konsequenz: Ultimatum durch die Schulleitung. 

 

Das Verhalten hat sich im Sinne der Vereinbarung geändert 
Schlussgespräch (nach dem ersten, zweiten, dritten oder vierten) 
• Zu diesem Gespräch werden alle Gesprächsteilnehmer/innen des vorangegangenen Interventions-

gesprächs von der Klassenlehrkraft eingeladen. 
• Werden die Verhaltensziele erreicht, erfolgt ein Gespräch, in dem die Klassenlehrkraft die Verände-

rungen anerkennt und die Intervention formell abschliesst.  
• Alle in den Interventionsprozess einbezogenen Personen werden über diese positive Entwicklung 

informiert (Schulleitung, Schulbehörden etc.) 
• Was „genützt“ hat, sollte noch eine Weile beibehalten werden (Stabilisierung des positiven Verhal-

tens). 
• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehalten. 

 
 
 
 

Das Verhalten 
hat sich im 
Sinne der Ver-
einbarung 
geändert. 

Weiter bestehende Schwierigkeiten 
Wenn sich die Situation nicht verbessert oder wenn gar von einer eigentlichen Entwicklungsgefährdung 
ausgegangen werden muss, muss mit Hilfe von Fachpersonen (z.B. mit der bereits involvierten Fach-
person einer Beratungsstelle) festgestellt werden, welche Form der Hilfestellung adäquat wäre. Je nach 
Problemlage wird dieser Schritt auch in einer Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, 
der Jugendberatungsstelle oder anderen Fachpersonen geplant. 
Die Ergebnisse und Beschlüsse schriftlich festhalten. Konsequenz: Wegweisung von der Schule 

 

 
 



 

 

V. Gesprächsführungsleitfaden für das Gymnasium Laufental-Thierstein 
 
Grundregel: Jedes Gespräch wird schriftlich dokumentiert. Die Dokumentationen enthalten Datum, Namen der Anwe-
senden, Inhalt, Vereinbarungen, disziplinarische Massnahmen, Entscheide der Schulleitung. 

 

 
 
 
 

 

Erwünschte Veränderung tritt nicht ein Erwünschte Veränderung tritt ein 

Zweites Gespräch  
Schlussgespräch (Fazit) 
Schriftlich festhalten. 

Zweites Gespräch (Schüler, Klassenlehrkraft, Erziehungsberechtigte, evt. weitere Lehr-
personen) 
• Verhalten beschreiben, festhalten, dass die bisher getroffenen Vereinbarungen und 

das Regelsystem nicht eingehalten wurden. 
• Aufzeigen der Verhaltensauffälligkeiten, welche die Schule betreffen (Leistung, stö-

rendes Verhalten) 
• Aufzeigen, dass der Regelbruch bzw. der Konsum problematisch ist.  

Evt. Information zur gesetzlichen Situation bei Konsum von Illegalen Drogen. 
• Versuche, Motive des fortgesetzten Konsum bzw. Regelbruchs zu verstehen. Evtl. 

Fachhilfe beiziehen 
• Disziplinarische Massnahme auferlegen und im Anschluss an dieses Gespräch nach-

besprechen. Besser nicht vor der ganzen Gruppe. 
• Vereinbarungen über Verhaltensänderungen. 
• Hinweise auf Hilfsangebote ausserhalb der Schule (Beratungsstellen). 
• Schriftliche Verwarnung durch die Schulleitung. 
• Termin für ein weiteres Gespräch festlegen (3-4 Wochen später). 
• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehal-

Erwünschte Veränderung tritt nicht ein Erwünschte Veränderung tritt ein 

Drittes Gespräch 
Schlussgespräch (Fazit) 
Schriftlich festhalten. 

Drittes Gespräch (Schüler, Klassenlehrkraft, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehr-
personen) 
• Problemlage darstellen und die bisherigen nicht eingehaltenen Vereinbarungen be-

schreiben. Aufzeigen, dass sich das auffällige Verhalten bzw. Regeln brechen nicht 
verändert hat. 

• Die Schulleitung formuliert ihre Position und Sichtweise: Verantwortung gegenüber 
den einzelnen Schülern, ebenso gegenüber der Klasse und Lehrperson. 

• Deutlich machen, dass man für die betroffene Person und für die Schule eine gute 
Lösung finden will. 

• Früheres positives Verhalten beschreiben und festhalten. Darauf hinweisen, dass 
Probleme und Krisen vorkommen und gelöst werden können. Fordern, dass der Be-
troffene sich an der Lösung beteiligt. 

• Risiken, mögliche Zusammenhänge und Konsequenzen aufzeigen. 
• Disziplinarische Massnahme auferlegen und im Anschluss an dieses Gespräch nach-

besprechen. Besser nicht in der ganzen Gruppe. 
• Vereinbarungen über Verhaltensänderungen. 
• Fordern, dass der Betroffene professionelle Fachhilfe akzeptiert. 
• Schriftlicher Verweis durch die Schulleitung. 
• Termin für ein weiteres Gespräch festlegen (3-4 Wochen später). 
• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehal-

ten. 

Erwünschte Veränderung tritt ein 

Viertes Gespräch  
Schlussgespräch (Fazit) 
Schriftlich festhalten. 

Erwünschte Veränderung tritt nicht ein 

Erstes Gespräch – Mündliche Ermahnung (Schüler und Klassenlehrkraft alleine) 
• Aufzeigen von Verhaltensauffälligkeiten im Rahmen des Unterrichts und Regelbruch. 
• Versuch, Motive zu verstehen, die zum Regelbruch geführt haben. 
• Aufzeigen, dass der Regelbruch bzw. Konsum problematisch ist.  

Evt. Information zur gesetzlichen Situation. 
• Evt. Hilfsmöglichkeiten aufzeigen (evtl. Fachhilfe beiziehen). 
• Disziplinarische Massnahme auferlegen und nachbesprechen. 
• Vereinbarungen über Verhaltensänderungen treffen. 
• Termin für ein weiteres Gespräch festlegen (3-4 Wochen später). Ankündigen, dass die Erziehungsbe-

rechtigten informiert und eingeladen werden, sofern keine Veränderung eintritt. 
• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehalten. 
• . 



 

 

V. Gesprächsführungsleitfaden für das Gymnasium Laufental-Thierstein 
 
Grundregel: Jedes Gespräch wird schriftlich dokumentiert. Die Dokumentationen enthalten Datum, Namen der Anwe-
senden, Inhalt, Vereinbarungen, disziplinarische Massnahmen, Entscheide der Schulleitung. 
 

 
 
Nützliche Adressen 
 
Drogenberatung Baselland 
Wiedenhubstrasse 55, 4410 Liestal, Telefon 061 927 75 80 
Baselstrasse 1, 4153 Reinach, Telefon 061 712 15 15 
Rennimattstrasse 83, 4242 Laufen, Telefon 061 761 24 20 
E-Mail: dbl.liestal@kpd.ch | dbl.reinach@kpd.ch 
Angebote: Information, Abklärung, Beratung, Kurse für betroffene Erziehungsberechtigte und Jugendliche, Schuleinsät-
ze, Präventionsarbeit 
 
Familien- und Erziehungsberatungsstellen der Gemeinden 
Angebote: Abklärung, Beratung, Begleitung, Therapie 
 
Gesundheitsförderung Baselland 
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal, Telefon 061 925 62 18 
E-Mail: udo.kinzel@vsd.bl.ch 
Angebote: Beratung, Schuleinsätze, Informationsmaterial 
 
Jugendanwaltschaft Baselland 
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, Telefon 061 925 64 00 
E-Mail: ruedi.scheibler@jus.bl.ch 
Angebote: Präventionskurse, Abklärung, Beratung im Zusammenhang mit deliktischen Handlungen 
 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Baselland 
Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal, Telefon 061 927 75 50 
Beratungsstelle Bruderholz, Kantonsspital, 4101 Bruderholz, Telefon 061 425 56 56 
E-Mail: kjpd.liestal@kpd.ch 
Angebote: Abklärung, Begutachtung, Beratung, Therapie, stationäre Angebote 
 
helpnet  0840 22 44 66 
Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern über: www.jugendsozialwerk.ch/helpnet.html   
 
Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme SFA 
Av. Louis Ruchonnet 14, 1003 Lausanne, Postfach 870, Telefon 021 321 29 11 
E-Mail: info@sfa-ispa.ch 
Internet: www.sfa-ispa.ch  

Erwünschte Veränderung tritt ein 

Fünftes Gespräch 
Schlussgespräch (Fazit) 
Schriftlich Festhalten. 

Viertes Gespräch  
(Schüler, Klassenlehrkraft, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Fachperson, Lehrperso-
nen) 
• Problemlage darstellen und die bisherigen (nicht eingehaltenen Vereinbarungen be-

schreiben. Aufzeigen, dass sich das auffällige Verhalten bzw. Regeln brechen nicht 
verändert hat. 

• Die Schulleitung formuliert ihre Position und Sichtweise:  
• Deutlich machen, dass man für die betroffene Person und für die Schule nach wie vor 

eine gute Lösung finden will. 
• Fordern, dass der Betroffene sich an der Lösung beteiligt. 
• Vereinbarungen über Verhaltensänderungen 
• Disziplinarische Massnahme auferlegen und im Anschluss an dieses Gespräch nach-

besprechen. Nicht in der ganzen Gruppe. 
• Fordern, dass der Betroffene professionelle Fachhilfe akzeptiert. 
• Schriftliches Ultimatum durch die Schulleitung. 
• Termin für ein weiteres Gespräch festlegen (3-4 Wochen später). 
• Das Gespräch und seine Ergebnisse sind vertraulich und werden schriftlich festgehal-

Erwünschte Veränderung tritt nicht ein 

Weiter bestehende Schwierigkeiten 

• Professionelle Fachhilfe und Bezugssystem beiziehen. 
• Einbezug der Jugendanwaltschaft (Beratung, Anzeige). 
• Wegweisung von der Schule durch die Schulleitung. 



 

 

VI. Regelsystem und Massnahmen kommunizieren 
 
Lehrkräfte 
Das gesamte Früherfassungskonzept kommt zur Vernehmlassung. 
 
Nach der Verabschiedung soll den Lehrkräften das komplette Früherfassungskonzept in Taschenbuchformat zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Ziel: Lehrkräfte können sich jederzeit auf unterstützende und klare Informationen zu Vorgehensweisen abstützen. 
 
Erziehungsberechtigte 
Der Elternbrief der Schulleitung nach den Sommerferien 2005 wird die Information der Erziehungsberechtigten 
über das neue Regelsystem und die entsprechenden Massnahmen sicherstellen. 
 
Schüler 
Die Schüler werden in einer Aulaveranstaltung durch die Schulleitung über Regelsystem und die entsprechenden 
Massnahmen informiert. 
Eine Nachbearbeitung der Aulaveranstaltung soll die gute Aufnahme und Einhaltung des neuen Regelsystems 
sicherstellen. In einer Unterrichtsstunde sorgt der Klassenlehrer für eine geeignete Nachbereitung. 
 
 
VII. Kontinuität und Sicherstellung des Fortbestandes dieses Früherfassungskonzep-
tes 
 
Grundsätzliches 
Alle Lehrkräfte sind verantwortlich, dass das Regelsystem eingehalten wird. Bei Regelbrüchen durch Schüler wird 
analog dem Interventions- bzw. Gesprächsleitfaden vorgegangen.  
 
Externe Begleitung der Steuergruppe zur Sicherstellung des Fortbestandes 
Die Steuergruppe wird im ersten Jahr der Einführung des Früherfassungskonzeptes durch eine externe Fachper-
son, Frau Sylvia C. Trächslin, begleitet. 
Die Treffen der Steuergruppe finden mindestens zwei Mal jährlich gemeinsam mit der externen Fachperson 
Sylvia C. Trächslin, der Steuergruppe und Schulleitung statt. 
Die Schulleitung, Isidor Huber, sammelt zwischen den Treffen die gemeldeten Vorfälle und stellt die gesammel-
ten Fälle in den Steuergruppentreffen zur Diskussion. 
Bei Bedarf können auf Antrag zusätzliche Sitzungen einberufen werden. 
 
Die Kompetenzen der Steuergruppe in der Zeit der Einführung sind folgende: 
Im Sinne einer Begleitung der Vorkommnisse beobachten die Mitglieder der Steuergruppe kritisch wie das 
Früherfassungskonzept eingehalten wird.  
Die Steuergruppe berät die Schulleitung und stellt Anträge an die Schulleitung und umgekehrt im Sinne einer 
beiderseitigen Vernehmlassung. 
 
Weiterbildung der Lehrkräfte - Fortlaufende Information neuer Lehrkräfte 
Die Lehrkräfte werden während einer Weiterbildung mit der Durchführung des Früherfassungskonzeptes vertraut 
gemacht. Folgende Formen sind vorgesehen: 
• Udo Kinzel, Präventionsbeauftragter Baselland stellt die wichtigsten Hintergrundinformationen zu den 

Suchtmitteln vor, gibt wichtige Hinweise zur gesetzlichen Grundlage und dem Erkennen von Konsum und 
zeigt den Weg zum Einschalten von externen Fachpersonen auf. 

• Angebot einer Weiterbildung zur lösungsorientierten Gesprächsführung. 
• Für die Einführung der neuen Lehrkräfte ist die Schulleitung besorgt. 

 
 
 
VIII. Regelmässige Evaluation 
 
Die Form der Evaluation des Früherfassungskonzepts soll an der Steuergruppe-Sitzung nach Abschluss der 
zweiten Vernehmlassung diskutiert und in diesem Früherfassungskonzept festgehalten werden! 
 
Dieses Konzept tritt per 1. 8. 2005 in Kraft. 
 
Laufen, den 16. August 2005.        Der Schulrat 


